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Öffentliche Beschlussvorlage 

Betrifft 
 

Besetzung des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

   09.12.2020 Rat Entscheidung 

 
 
Beschlussvorschlag: 

I. Sachentscheidung: 
 
1. In den Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien werden folgende stimmberechtigte 

Mitglieder gem. § 71 Abs. 1 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) gewählt: 

 
 Mitglieder als Vertreter und Vertreterinnen des Rates gem. § 71 Abs. 1 Ziffer 1 SGB VIII: 
 

Ordentliche  
stimmberechtigte Mitglieder 

Stellvertretende  
stimmberechtigte Mitglieder 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

7. 7. 

8. 8. 

9. 9. 

 
  

Amt für Bürger- und 
Ratsservice 
 
07.12.2020 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Herr Kupferschmidt 

Telefon: 492-3300 

Kupferschmidt@stadt-
muenster.de 
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Stimmberechtigte Mitglieder auf Vorschlag der im Bereich der Stadt Münster wirkenden und 
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe gem. § 71 Abs. 1 Ziffer 2 SGB VIII. 

 

Ordentliche 
Stimmberechtigte Mitglieder 

Stellvertretende 
Stimmberechtigte Mitglieder 

10. 10. 

11. 11. 

12. 12. 

13. 13. 

14. 14. 

15. 15. 

 
  

2. Bestellung/Wahl von beratenden Mitgliedern gem. § 5 Abs. 3 des Ersten Gesetzes zur Aus-
führung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) i. V. m. § 4 Abs. 3 (i) der Satzung 
für das Jugendamt der Stadt Münster: 

 
2.1 Die nicht mit stimmberechtigten Mitgliedern im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und 

Familien vertretenen Wohlfahrtsverbände und die Sportjugend des Stadtsportbundes 
sind berechtigt, je ein beratendes ordentliches bzw. stellvertretendes Mitglied des Aus-
schusses für Kinder, Jugendliche und Familien zu bestellen. 

 
2.2  Die gem. § 78 SGB VIII gebildeten Arbeitsgemeinschaften sind berechtigt, jeweils ei-

ne/n von ihnen gewählte/n Sprecher/-in als ordentliches beratendes Mitglied bzw. die 
gewählte Vertretung als stellvertretendes beratendes Mitglied in den Ausschuss für 
Kinder, Jugendliche und Familien zu bestellen. 

 
 
3. Über die Entsendung der sachkundigen Einwohner und Einwohnerinnen und ihre Stellvertre-

ter und Stellvertreterinnen gem. § 4 Abs. 3 (j) der Satzung für das Jugendamt der Stadt 
Münster wird im Rahmen der Entsendung der sachkundigen Einwohner und Einwohnerinnen 
in die übrigen Ausschüsse entschieden. 

 
 
Begründung: 
 
Laut Mitteilung des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien sind von Trägern der freien 
Jugendhilfe nachträglich Änderungswünsche für die Vorschlagsliste eingegangen. 
 
Der Verein für Mototherapie und Psychomotorische Entwicklungsförderung e. V. hat gebe-
ten, die als stimmberechtigtes Mitglied vorgeschlagene Olesja Hoffmann als Stellvertretung 
und die als Stellvertretung vorgeschlagene Corinna Blume-Ulmer als stimmberechtigtes 
Mitglied in die Vorschlagsliste aufzunehmen (Anlage 1, Seite 6, Punkt 3.12). 
 
Des Weiteren hat der Schule Jugend Kids & Co. e. V. gebeten, Michael Fiege als weiteres 
stimmberechtigtes Mitglied in die Vorschlagsliste aufzunehmen (Anlage 1, Seite 7, Punkt 
3.20). 
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Ferner hat der Verein Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum (MuM e. V.) darum gebe-
ten, Yvonne Plöger als weiteres stimmberechtigtes Mitglied und Karen Paterson als weitere 
Stellvertretung in die Vorschlagsliste aufzunehmen (Anlage 1, Seite 7, Punkt 3.21). 
 
Der VSE NRW e. V. hat gebeten, Heiko Biedermann als Stellvertretung statt als stimmbe-
rechtigtes Mitglied in die Vorschlagsliste aufzunehmen (Anlage 1, Seite 5, Punkt 3.9). 
 
 
In Vertretung  
 
gez. 
Wolfgang Heuer 
Stadtrat  
 
 
 
Anlagen: Korrigierte Vorschlagsliste Träger der freien Jugendhilfe (Anlage 1) 
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